
EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT

Lizenz Nr. D-l 1-001-G-1 5701

für den grenzüberschreitenden gewerblichen Güterkraftverkehr

Diese Lizenz berechtigt DARE GmbH

Am Vorwerk 5

13127 Berlin

Landesamt für Bürger- und
Ord nu n gsa ngelegenhe iten

03.06.2023

29.04.2015
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auf allen Verkehrsverbindunoen fllr die Weqstrecken im Gebiet der Gemeinschaft zum qrenzoberschreitenden
oewerblichen Guterkaftverkähr im Sinne där Verordnuno (EG) Nr. 10722009 des Euöpaischen Parlaments
ünd des Rates vom 21. OKober 2009 über gemeindamä Regeln ffir den Zugahg zum Markt des
grenzübeßchrcitenden GUter*raftverkehrs und nacliMaßgabe der allgemeinen Bestimmungen dieser Lizenz.

Besondere Bemerkungen:

Diese Lizenz gilt vom 04.06.20{ 3

Ausgestellt in Berlin,
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese Lizenz wird gemäß der Verordnung (EG) Nr. 10722009 erbilt

Sie berechtigt auf dlen Verkehsveöindungen ftir die Wegstrecken im Gebiet der Gemeinschafi, qegebenenhlls unter den in
der Lizenz fesgelegten Bedingungen, zum grenzüberschreitenden gauerblichen Güterkraftverkehr lÜrBefürderungen

- bei denen sich Ausgangspunkt und Bestimmungsort in zwei verschiedenen Mi(gliedstaaten befinden, mit oder ohne
Transit durch einen oder mehEre MiEliedstaabn oder ein oder mehrere Dritüänder;

- von drcm Mi$liedstaat in ein Ddttand oder umgekehrt, mit oder ohne Tnansit durch einen oder mehrere
Mitgliedshaten oder eines oder rnehrere Drittländer;

- zwischen Dritüändern mit Transit durch einen oder mehrcre Mi$liedstaaten

sowie zu Leerhhrten in Veöindung mit diesen Beftirderungen.

pe1 Q9fti{9ruryeq ron.einem_ Mitgliedstaat nach einem Ddttland und umgekehrt gilt diese Lizenz für die Wegstrecke im
Hoheibgebiet der Gemeinschaft. In a,em Mi$liedsiaat, in dem die Be- oder En-üadung fotfindet, gilt diese Lizenz eröt, nachdem
das hiezu erforderliche Abkommen aüischen der Gemeinschaft und dem betreffeniden Drittlanä gemäß der Verodnung (EG)
Nr. 10722009 geschlossen worden ist.

Die Lizenz ist pemönlich und nicht übertragbar.

Sie kann von der zuständigen Behörde des Migliedstaabs, der sie erteilt hat, insbesondere dann enEogen weden, wenn der
Lizenzinhaber

- nicht alle Bedingungen für die Veruendung der Lizenz erlüllt hat;

- zu Tabachen, die für die Eüeilung bzw. Emeuerung der Lizenz erheblich waren, unrichtige Angaben gemacht hat.

Das Odginal der Lizenz ist vom Verkehrsunbmehmer auhubewahren.

Eine .b.eglaubigte Ko-pie.der Lizenz ist_ im Fahzeug mitzultihren (i). Bei Fahzeugkombinationen ist sie im Kraftfahzeug
mitzuführen.. Sie gilt für die gesamte Fahzeugkombination auch dariri, wenn der Anhänger oder SattelanhärBer nicht auf deä
Namen des Lizenzinhabers amtlich zugelassen oder zum Verkehr zugelassen ist oder wönn er in einem ande-ren Staat amflich
zugelassen oder zum Verkehr zugelcsen ist.

Die Lizenz istjedem Kontrollberechtigbn auf Verlangen vozuzeigen.

Der Lizenlnhaber ist verpflichtet, im Hoheitsgebiet jedes Mitgliedstats die im ieweiliqen Shat oeltenden Rechts- und
vermltungsvoschriften, insbesorderc für Beftinlerung'en und füiden straßenverkehr, einiuhalten.

(i) "F_ahrzs.ug" ist in einA^,llilSlitd$4 mJqch agelassenes Kr-aftfahzdg od_er eine F-ahrzeugkombination, bei der zumindesl das Kraffdlzeug in
elnem Mflgledstaat amllidl zugelass€n ist, sofern si€ ausschließlich für die Güterbe6rderuna veMendet f,,erden.


